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6. Die Zulassung zum Zweitstudium

Wenn Sie bereits ein Studium in einem anderen Studiengang an 
einer deutschen Hochschule abgeschlossen haben und nun – 
etwa zur Verbesserung Ihrer beruflichen Möglichkeiten – einen 
in das Zentrale Verfahren (Humanmedizin, Zahnmedizin, Tier-
medizin*, Pharmazie) von Hochschulstart einbezogenen Studi-
engang studieren möchten, sind Sie Zweitstudienbewerber*in. 
Für Sie gelten dann besondere Regeln bei der Zulassung. Die 
Auswahlbestimmungen für Zweitstudienbewerber*innen gel-
ten für Sie, wenn Sie mit Ablauf der für Sie geltenden Bewer-
bungsfrist ein Studium an einer deutschen Hochschule erfolg-
reich abgeschlossen haben.

Ein Studium ist abgeschlossen, wenn die vorgeschriebene 
staatliche Abschlussprüfung (Staatsexamen) oder akademische 
Abschlussprüfung (z.B. Diplom- oder Magisterprüfung, Bache-
lor) erfolgreich abgelegt worden ist.

Bitte beachten Sie:

Bei Rechtswissenschaft (bzw. Jura) und den Lehramtsstu-
diengängen gilt das Studium mit dem Bestehen der Ersten 
Staatsprüfung oder mit dem Bestehen des Bachelors als abge-
schlossen; ein Pharmaziestudium gilt im Hinblick auf die Zweit-
studienregelung mit Bestehen des Zweiten Teils der Pharma-
zeutischen Prüfung als abgeschlossen. Wann im Übrigen eine 
Abschlussprüfung als abgelegt anzusehen ist, erfragen Sie bitte 
bei der prüfungsabnehmenden Stelle.

Hochschulen sind z.B. Universitäten, frühere Gesamthochschu-
len, Pädagogische Hochschulen, Musikhochschulen, Kunst-
hochschulen, Sporthochschulen, Bundeswehrhochschulen, 
Kirchliche Hochschulen, Fachhochschulen einschließlich der 
Fachhochschulen für öffentliche Verwaltung. Berufsakade-
mien* sowie Vorgängereinrichtungen der Fachhochschulen, 
z.B. höhere Fachschulen und Ingenieurschulen, zählen nicht 
dazu.

Die Studiengänge

Der staatliche Auftrag von Hochschulstart erstreckt sich auf die 
Vergabe von Studienplätzen für Zweitstudienbewerber*innen 
in den bundesweit zulassungsbeschränkten Studiengängen   
(= Zentrales Verfahren - ZV) Humanmedizin, Zahnmedizin, 
Tiermedizin (nur zum Wintersemester) und Pharmazie. Für ein 

Zweitstudium sind pro Studienangebot jeweils höchstens drei 
Prozent der Studienplätze vorgesehen. Zweitstudienbewer-
bungen  auf  örtlich  zulassungsbeschränkte Studiengänge 
werden ausschließlich bei den jeweiligen Hochschulen geprüft.
 
Die Regeln

Die Studienplätze werden nach einem Punktwert vergeben, der 
aus dem Prüfungsergebnis des Erststudiums und den Gründen 
für das Zweitstudium gebildet wird. Für dieses Prüfungsergeb-
nis gibt es folgende Punkte (Pkte):

•	 Noten „ausgezeichnet“ und „sehr gut“	 4 Pkte
•	 Noten „gut“ und voll „befriedigend“	 3 Pkte
•	 Note „befriedigend“			   2 Pkte
•	 Note „ausreichend“			   1 Pkt
•	 Note „nicht nachgewiesen“		  1 Pkt

Die Note, mit der Sie Ihr Erststudium beendet haben, muss im 
Abschlusszeugnis oder in einer besonderen Bescheinigung 
der Stelle nachgewiesen sein, die für die Ausstellung des Ab-
schlusszeugnisses zuständig ist. Andernfalls muss der schlech-
teste Leistungsgrad zugrunde gelegt werden. In einigen Fällen 
können Bewerber*innen mit abgeschlossenem Medizinstu-
dium aufgrund der entsprechenden Approbationsordnung 
die Gesamtnote für die ärztliche Prüfung nicht nachweisen. Sie 
müssen dann dem Zulassungsantrag noch Bescheinigungen 
der Prüfungsämter (Ergebnismitteilungen der Prüfungsstelle) 
beifügen.

Die Gründe

Folgende Gründe erkennt Hochschulstart an:

•	 Zwingende berufliche Gründe	 	 9 Pkte
•	 Wissenschaftliche Gründe	    7 oder 9 oder 11 Pkte
•	 Besondere berufliche Gründe		  7 Pkte
•	 Sonstige berufliche Gründe		  4 Pkte
•	 Sonstige Gründe			   1 Pkt

Wenn Sie nach einer Familienphase die Wiedereingliederung 
oder den Neueinstieg in das Berufsleben anstreben, können 
Sie bei der Bewerbung für ein Zweitstudium einen Zuschlag 
von bis zu 2 Punkten erhalten. Die Erhöhung kommt dann in 
Betracht, wenn aus familiären Gründen (z.B. Ehe, Kindererzie-
hung) die frühere Berufstätigkeit aufgegeben oder aus Rück-
sicht auf familiäre Belange nach Abschluss des Erststudiums 
auf die Aufnahme einer adäquaten Berufstätigkeit verzichtet 
werden musste.

Die Höhe des Punktzuschlags richtet sich nach dem Grad der 
Betroffenheit. Das Ausmaß der Belastungen (z.B. Zahl der Kin-
der, Dauer der Familienphase) ist in angemessener Weise zu be-
rücksichtigen. Eine Kumulierung von mehreren Gründen findet 
nicht statt; es wird jeweils die günstigste Fallgruppe zugrunde 
gelegt. Der Punktzuschlag für Bewerber*innen, die aus familiä-
ren Gründen bisher ihren Zweitstudienwunsch zurückgestellt 
haben, ist davon unabhängig; er wird zusätzlich gewährt.

* Berufsakademien zählen dann zu den Hochschulen, wenn sie entwe-
der (wie in Baden-Württembergi) durch Gesetz den Hochschulstatus 
erhalten haben oder durch einen staatlichen Verleihungsakt staatlich 
anerkannt werden und der Studienabschluss einem Abschluss an einer 
Hochschule gleichgestellt und als gleichwertig zu betrachten ist.

Die baden-württembergischen Berufsakademien haben z.B. zum 1. März 
2009 Hochschulstatus erhalten und heißen jetzt „Duale Hochschulen“. 
Studienbewerber*innen, die dort ihren Abschluss nach dem 28. Februar 
2009 erworben haben, gelten als Zweitstudienbewerber*innen.
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Das Gutachten im Fall wissenschaftlicher Gründe

Wenn Sie wissenschaftliche Gründe für die Aufnahme des ge-
wünschten Zweitstudiums haben, so müssen Sie, parallel zur 
form- und fristgerechten Bewerbung über Hochschulstart noch 
ein Gutachten an der von Ihnen im Bewerbungsportal an erster 
Priorität genannten Hochschule beantragen.

Bitte informieren Sie sich vorab bei der jeweiligen Hochschule 
über…

•	 die hochschuleigenen Fristen zur Beantragung des Gut-
achtens,

•	 die Art und Form der einzureichenden Unterlagen / Nach-
weise,

•	 den Übermittlungsweg an die Hochschule (postalisch und/
oder elektronisch),

•	 die entsprechenden Zieladressen (Anschrift / E-Mail).
 
Die beauftragte Hochschule vermerkt das Ergebnis in ihrem 
Gutachten, setzt dafür die Punktzahl fest und leitet das Ergeb-
nis des Gutachtens an Hochschulstart weiter. Die Unterlagen, 
die Sie an die Hochschule gesendet haben, werden nicht an 
Hochschulstart weitergeleitet. Falls die Hochschule das Gut-
achten nicht allein anhand der vorgelegten Unterlagen erstel-
len kann, lädt sie den/die Bewerber*in zu einem Gespräch ein.

Kann die Hochschule die Frist zur Übermittlung des Ergebnis-
ses nicht einhalten, z.B. weil das Gutachten nicht früh genug 
angefordert worden ist, oder wird das Gutachten von der Hoch-
schule negativ bewertet, setzt Hochschulstart auf Basis der 
beruflichen Gründe die Punktzahl fest, und zwar allein durch 
Heranziehung der Unterlagen, die Hochschulstart zusammen 
mit dem Zulassungsantrag vorgelegt wurden. Beantragen Sie 
daher das Gutachten zur Beurteilung der wissenschaftlichen 
Gründe frühzeitig.

Die Unterlagen, die Sie an die Hochschule zur Erstellung eines 
Gutachtens senden, schicken Sie bitte auch an Hochschulstart. 
Bitte senden Sie an Hochschulstart jedoch keine vollständigen 
wissenschaftlichen Arbeiten (Bachelor- und/oder Masterarbei-
ten) oder andere von Ihnen verfassten Publikationen zu.

Wenn Sie nur berufliche Gründe für Ihr Zweitstudium geltend 
machen, setzt allein Hochschulstart die Punktzahl fest.

Die Auswahl

Die Punkte für Ihren Erststudienabschluss und für Ihre Be- grün-
dung werden zu einer Messzahl addiert. Die Messzahl ist maß-
geblich für Ihre Platzierung auf der Rangliste der Zweitstudien-
bewerber*innen. Bewerber*innen mit höherer Messzahl gehen 
solchen mit niedrigerer Messzahl vor. Die Messzahl gilt für alle 
Studienorte, die im Antrag genannt werden. Bei Bewerber*in-
nen mit gleicher Messzahl werden die Rangplätze mit Hilfe von 
sogenannten „nachrangigen Kriterien“ festgelegt. Dabei gehen 
zunächst Bewerber*innen vor, die einen Dienst vollständig ab-

geleistet haben. Der Dienst muss bei einer Bewerbung zum 
Sommersemester des aktuellen Bewerbungsjahres zum 31.03. 
und bei einer Bewerbung zum Wintersemester des aktuellen 
Bewerbungsjahres zum 30.09. beendet sein, um als nachrangi-
ges Kriterium geltend gemacht werden zu können.

Dies gilt auch für Zweitstudienbewerber*innen, die ein Kind 
unter 18 Jahren oder eine(n) pflegebedürftige(n) Angehöri-
ge(n) bis zur Dauer von drei Jahren (dies gilt als Dienst) versorgt 
haben oder glaubhaft machen, bis zum genannten Zeitpunkt 
mindestens sechs Monate einen solchen „Dienst“ geleistet zu 
haben. Danach entscheidet das Los. Somit besteht eine eindeu-
tige Rangfolge unter den Zweitstudienbewerber*innen, die 
sich für denselben Studiengang am selben Studienort bewer-
ben. In dieser Reihenfolge wird ausgewählt, bis alle Studien-
plätze ausgeschöpft sind.

Was ist zu beachten?

Viele Bewerber*innen mit anrechenbaren Studienleistungen 
hoffen, dass sie auch ohne eine Bewerbung bei Hochschulstart 
direkt von der Hochschule zum Studium in einem höheren 
Fachsemester zugelassen werden können. Die Chancen, über 
diesen „Quereinstieg“ zum gewünschten Studium zugelassen 
zu werden, sind jedoch erfahrungsgemäß gering. „Quereinstei-
ger*innen“ können von der gewünschten Hochschule nämlich 
erst dann berücksichtigt werden, wenn folgende andere Perso-
nen eingeschrieben und danach noch weitere Studienplätze im 
angestrebten höheren Fachsemester verfügbar sind:

•	 Bewerber*innen mit einem Zulassungsbescheid von Hoch-
schulstart (für das erste Fachsemester) und anrechenbaren 
Studienleistungen

Um die danach ggf. verbleibenden, noch verfügbaren Studien-
plätze bemüht sich in der Regel eine große Anzahl entspre-
chend vorgebildeter Bewerber*innen. Wer während seines 
Erststudiums bereits anrechenbare Studienleistungen für das 
beabsichtigte Zweitstudium erworben hat, sollte diese schon 
vor der Bewerbung für den Zweitstudiengang vom Prüfungs-
amt der Hochschule bzw. vom zuständigen staatlichen Prü-
fungsamt anerkennen lassen. Nach einer Zulassung für den 
nunmehr gewünschten Studiengang können Sie bei der Ein-
schreibung beantragen, in ein höheres Semester eingestuft zu 
werden.

Nähere Auskünfte – z.B. über die Zuständigkeit für die Anerken-
nung bereits erbrachter Studienleistungen – holen Sie bitte bei 
der gewünschten Hochschule ein.

Die Antragstellung

Wenn Sie einen Antrag zur Aufnahme eines Zweitstudiums stel-
len möchten, dann müssen Sie sich zunächst auf dem üblichen 
Weg über Hochschulstart im Dialogorientierten Serviceverfah-
ren (DoSV) registrieren. Im Rahmen der anschließenden Bewer-
bung wählen Sie einen Studiengang des Zentralen Verfahrens 
(ZV) aus. Von dort aus werden Sie zum Antrag Online (AntOn) 
weitergeleitet, wo Sie Ihre Bewerbungen für die Studiengän-
ge Humanmedizin, Zahnmedizin, Tiermedizin (nur zu einem 
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Wintersemester) und Pharmazie abgeben können. Bei der An-
tragsstellung im AntOn müssen Sie schließlich mitteilen, dass 
Sie sich für ein Zweitstudium bewerben möchten. Der zunächst 
online gestellte Antrag muss nun mit den ergänzend angefor-
derten Unterlagen in Papierform an Hochschulstart gesendet 
werden.
 
Die Termine

Zu einem Wintersemester gelten für Erststudienbewerber*in-
nen bei Hochschulstart zwei Bewerbungstermine:

•	 31. Mai als letzter Bewerbungstermin für die so genannten 
„Alt-Abiturient*innen“ und der

•	 15. Juli als letzter Bewerbungstermin für „Neu-Abituri-
ent*innen“.

Zu einem Sommersemester gilt für alle Bewerber*innen der 15. 
Januar als letzter Bewerbungstermin.

Wer sich bereits zu einem früheren Semester um einen Studien-
platz hätte bewerben können, gehört zu den „Alt-Abiturient*in-
nen“. Wer erst nach dem vorhergehenden Bewerbungstermin 
seine Studienberechtigung erworben hat, gehört zu den „Neu- 
Abiturient*innen“.

Diese auf die Besonderheiten der Bewerber*innen für ein 
Erststudium bezogene Regelung wirkt sich auch für Zweit-
studienbewerber*innen aus.

•	 Wer vor dem 16. Januar eines Jahres das Erststudium ab-
schließt, ist bei einer Bewerbung für ein Zweitstudium zu 
einem Wintersemester wie ein „Alt-Abiturient*in“ zu be-
handeln; es gilt also der 31. Mai als letzter Bewerbungster-
min. 

•	 Wer nach dem 15. Januar eines Jahres das Erststudium ab-
schließt, ist bei einer Bewerbung für ein Zweitstudium zu 
einem Wintersemester – je nach Ablauf der jeweiligen Be-
werbungsfrist für Alt- und Neuabiturient*innen – als „Neu-
Abiturient*in“ zu behandeln; es gilt also der 15. Juli als letz-
ter Bewerbungstermin.

Die Unterlagen

Zum Antrag gehören folgende Unterlagen:

•	 Der von Ihnen ausgedruckte und unterschriebene, aktuelle 
Zulassungsantrag. 

•	 eine beglaubigte Kopie des Abschlusszeugnisses Ihres 
Erststudiums. Die Note, mit der Sie Ihr Erststudium been-
det haben, muss im Abschlusszeugnis oder in einer beson-
deren Bescheinigung der Stelle nachgewiesen sein, die für 
die Ausstellung des Abschlusszeugnisses zuständig ist.

•	 beglaubigte Kopien aller Belege und Nachweise über Stu-
dienleistungen und andere Tätigkeiten zur Begründung 
Ihres Zweitstudienantrags

•	 Falls Sie einen Dienst in vollem Umfang abgeleistet ha-
ben oder rechtzeitig zum Studienbeginn (d.h. zu einem 
Sommersemester bis zum 31.03., zu einem Wintersemes-
ter bis zum 30.09.) abgeleistet haben werden, sollten Sie 
unbedingt einen Nachweis hierüber beifügen. Dies ist für 
Zweitstudienbewerber*innen besonders wichtig, weil im 
Rahmen der Auswahl ein geleisteter Dienst von großer Be-
deutung sein kann.

•	 auf einem gesonderten Blatt (formlos) eine ausführliche 
schriftliche Begründung für Ihren Zweitstudienwunsch, 
mit Angaben über die bisherige Ausbildung und berufliche 
Tätigkeit sowie zum angestrebten Berufsziel

Die Begründung sollte abschließend alle Gesichtspunkte ent-
halten, die für Ihr Zweitstudium maßgebend sind; die geltend 
gemachte(n) Fallgruppe(n) sollte(n) ausdrücklich genannt wer-
den. Wenn Sie für Ihre Zweitstudienbewerbung Gründe ange-
ben, die durch die Vorlage von Dokumenten belegt werden 
können, müssen dem Zulassungsantrag die entsprechenden 
Nachweise als amtlich beglaubigte Fotokopien beigefügt wer-
den:

•	 Wenn Sie nach Ihrem abgeschlossenen Erststudium eine 
berufliche Tätigkeit ausüben, die im Zusammenhang mit 
Ihrem abgeschlossenen Erststudium und dem angestreb-
ten Zweitstudium steht, müssen Nachweise über die Tätig-
keit beigefügt werden.

•	 Wenn Sie Ihre Zweitstudienbewerbung damit begründen, 
dass Sie aufgrund des abgeschlossenen Erststudiums kei-
ne Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben und bereits zwei 
Jahre arbeitslos sind, muss dies durch eine Bestätigung der 
Agentur für Arbeit und/oder durch erfolglose Bewerbun-
gen nachgewiesen werden.

Im Zweifelsfall besprechen Sie Ihre Studienplatzbewerbung 
bitte frühzeitig vor Ablauf der Bewerbungsfristen mit der zu-
ständigen Sachbearbeitung bei Hochschulstart (siehe hoch-
schulstart.de unter „Unterstützung – Kontakt“).

Wenn Sie wissenschaftliche Gründe für Ihr Zweitstudium gel-
tend machen, müssen Sie folgende Besonderheiten beachten:
Sie fordern bei der Hochschule, die Sie im Zulassungsantrag bei 
der erstmaligen Antragstellung an erster Stelle genannt haben, 
mit Hilfe des Anforderungsformulars (s. Musterformular „Auf-
nahme eines Zweitstudiums aus wissenschaftlichen Gründen“) 
das Gutachten an. Der Anforderung des Gutachtens fügen Sie 
bitte die gleichen Unterlagen bei wie dem an Hochschulstart zu 
richtenden Zulassungsantrag.

Sie können den Unterlagen für die Hochschule einen aus-
reichend frankierten und an sich selbst adressierten Rück-
umschlag beifügen, wenn Sie Ihre Unterlagen zurückerhalten 
möchten. Da die Erstellung des Gutachtens längere Zeit in An-
spruch nimmt, sollten Sie es so früh wie möglich anfordern. 
Ihren Zulassungsantrag reichen Sie mit allen erforderlichen 
Unterlagen bei Hochschulstart ein. Die Hochschule sendet das 
Gutachten direkt an Hochschulstart.
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Noch zu beachten: Auch wer erst durch den Abschluss des Erst-
studiums die Berechtigung für das nunmehr angestrebte Stu-
dium erworben hat, muss seinen Zulassungsantrag als Zweit-
studienbewerber*in stellen. Solche Bewerber*innen können 
sich nicht darauf berufen, dass sie vorher gar keine Hochschul-
zugangsberechtigung besaßen, die ihnen die Aufnahme ihres 
jetzigen Wunschstudiums ermöglichte. Sinn eines Studiums ist 
jedoch nicht die Generierung einer Studienberechtigung; dies 
ist nur eine Nebenfolge des Abschlusses.

Zweitstudienbewerber*innen, die wissenschaftliche Gründe für 
ihr Zweitstudium geltend machen, müssen zusätzlich zum Zu-
lassungsantrag unverzüglich ein Gutachten beantragen. Und 
zwar bei der Universität, die sie in ihrem Zulassungsantrag bei 
der erstmaligen Antragstellung an erster Stelle genannt haben.
Das dazugehörige Formular zur Beantragung eines Gutachtens 
sollte wie Musterformular 3 aussehen.

6.1 Erläuterungen zur Auswahl in der Quote der Zweitstu-
dienbewerber*innen

Zu Fallgruppe 1:

Die Fallgruppe 1 betrifft die Fälle, in denen die Aufnahme eines 
Berufes zwingend (bspw. aufgrund gesetzlicher Vorgaben) den 
erfolgreichen Abschluss zweier Studiengänge voraussetzt.

Zu Fallgruppe 2:

Die Bildung der Fallgruppe 2 soll der besonderen Bedeutung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses Rechnung tragen. Ein 
Zweitstudium aus wissenschaftlichen Gründen kann befür-
wortet werden, wenn im Hinblick auf eine spätere Tätigkeit in 
Wissenschaft und Forschung auf der Grundlage der bisherigen 
wissenschaftlichen und praktischen Tätigkeit eine weitere wis-
senschaftliche Qualifikation in einem anderen Studiengang 
angestrebt wird. Da jedes Studium einen gewissen wissen-
schaftlichen Bezug hat, müssen die bisherigen Tätigkeiten sich 
nachweislich im Verhältnis zu anderen Bewerbern mit gleicher 
Ausbildung besonders abheben, um eine wissenschaftliche 
Tätigkeit im Sinne der vergaberechtlichen Bestimmungen an-
nehmen zu können. Solche Tätigkeiten sind z. B. längere For-
schungszeiten als wissenschaftlicher Assistent, ein abgeschlos-
senes Promotionsverfahren, einschlägige Publikationen. 

Für die Punkteverteilung innerhalb der Fallgruppe 2 werden 
folgende Kategorien gebildet:

•	 0 Punkte: Es liegen keine wissenschaftlichen Gründe vor.

•	 7 Punkte: Die wissenschaftlichen Gründe sind gewichtig 
und durch den wissenschaftlichen Werdegang belegt.

•	 9 Punkte: Die wissenschaftlichen Gründe sind von beson-
derem Gewicht und durch bisherige Leistungen belegt.

•	 11 Punkte: Die Gründe sind von überragender wissen-
schaftlicher Bedeutung, durch hervorragende Leistungen 
belegt und von besonderem allgemeinen Interesse.

Zu Fallgruppe 3:

In den Fällen der Fallgruppe 3 wird maßgeblich darauf abge-
stellt, welche berufliche Tätigkeit angestrebt wird und in wel-
cher Weise beide Studienabschlüsse für die Berufsausübung 
förderlich sind. Entscheidend ist die konkrete und individuelle 
Berufsplanung. Zwischen den Inhalten des abgeschlossenen 
Erststudiums und des angestrebten Zweitstudiums muss ein 
sachlicher Zusammenhang hergestellt werden können. Im 
einzelnen muss dargelegt werden, dass die berufliche Situa-
tion dadurch erheblich verbessert wird, dass der Abschluss des 
Zweitstudiums das Erststudium sinnvoll ergänzt. Berücksichtigt 
wird:

•	 Welche Voraussetzungen für das angestrebte Berufsziel 
sind durch den bisherigen beruflichen Werdegang (z.B. im 
Erststudium) erworben worden?

•	 Welche Voraussetzungen werden durch das Zweitstudium 
für das angestrebte Berufsziel erbracht?

•	 Inwiefern ist die Kombination von aufgeschlossenem Erst- 
und beabsichtigtem Zeitstudium für das angestrebte Be-
rufsziel objektiv erforderlich?

Wird durch die Aufnahme des Zweitstudiums lediglich ein Be-
rufswechsel angestrebt, können besondere berufliche Gründe 
nicht bejaht werden. Unerheblich ist hingegen, in welchem 
Studiengebiet der Schwerpunkt der späteren Berufsausübung 
liegt und in welcher Reihenfolge das Erst- und das Zweitstudi-
um betrieben werden.

Zu Fallgruppe 4:

Fallgruppe 4 berücksichtigt, dass die berufliche Situation auch 
dann durch ein Zweitstudium erheblich verbessert werden 
kann, wenn das weitere Studium keine sinnvolle Ergänzung 
zum Erststudium darstellt. In diesen Fällen ist im Einzelnen dar-
zulegen, weshalb das Studium zu befürworten ist.

Zu Fallgruppe 5:

Der Fallgruppe 5 werden alle übrigen Zweitstudienvorhaben 
zugeordnet.

Familienphase / Wiedereingliederung

Die Erhöhung der Punktzahl bei Bewerberinnen und Bewer-
bern, die mit ihrem Wunsch nach Aufnahme eines Zweitstu-
diums die Absicht verbinden, sich nach einer Familienphase 
um eine Wiedereingliederung oder einen Neueinstieg in das 
Berufsleben zu bemühen, kommt dann in Betracht, wenn aus 
familiären Gründen (z.B. Ehe, Kindererziehung) eine frühere 
Berufstätigkeit aufgegeben oder aus Rücksicht auf familiäre 
Belange nach Abschluss eines Erststudiums auf die Aufnahme 
einer adäquaten Berufstätigkeit verzichtet werden musste. Die 
Höhe des Punktzuschlags richtet sich nach dem Grad der Be-
troffenheit. Das Ausmaß der Belastungen (z.B. Zahl der Kinder, 
Dauer der Familienphase) ist in angemessener Weise zu berück-
sichtigen. 
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Eine Kumulierung von mehreren geltend gemachten Gründen 
findet nicht statt. Es wird die jeweils günstigste Fallgruppe für 
die Ermittlung der Messzahl zugrunde gelegt. Der Punktzu-
schlag für Bewerberinnen und Bewerber, die aus familiären 
Gründen bisher ihren Zweitstudienwunsch zurückgestellt ha-
ben, ist davon unabhängig; er wird zusätzlich gewährt. Die 
Rangplatzbestimmung und damit die Bildung der Messzahl er-
folgt durch Addition der vergebenen Punkte. Die höhere Mess-
zahl geht der niedrigeren im Rang vor.

Sonderregelungen für Absolventen in Pharmazie und Medizin

Bei Bewerberinnen und Bewerbern, die ein Pharmaziestudium 
nach der Approbationsordnung für Apotheker vom 19. Juli 
1989 (BGBl. I S. 1489) in der jeweils geltenden Fassung abge-
schlossen haben, wird das Ergebnis der Abschlussprüfung aus 
den im Verhältnis 2:3 gewichteten Noten für den Ersten und 
den Zweiten Abschnitt der Pharmazeutischen Prüfung ermit-
telt.

Für Bewerberinnen und Bewerber mit abgeschlossenem Me-
dizinstudium, die keine Gesamtabschlussnote nachweisen 
können, wird die Berechnung der Durchschnittsnote nach der 
jeweils zum Zeitpunkt des Studienabschlusses geltenden Fas-
sung der Approbationsordnung für Ärzte durch Hochschulstart 
vorgenommen.

Musterformulare (S. 23 - 26)

für Ihre Studienplatzbewerbung für Humanmedizin, Tiermedizin*, Zahn-
medizin und Pharmazie sowie für ein Zweitstudium  * nur zum Wintersemester

Bei der Bewerbung um einen Studienplatz kann es sein, dass Sie Be-
scheinigungen und Formulare nach einem bestimmten Muster einrei-
chen müssen. Zum Beispiel wenn Sie einen Dienst abgeleistet haben 
oder aus wissenschaftlichen Gründen ein Zweitstudium (siehe Kap. „Die 
Zulassung zum Zweitstudium“) beginnen möchten. Wie diese Bescheini-
gungen aussehen müssen, sehen Sie auf den folgenden Seiten.

Wichtig: Bitte achten Sie darauf, dass das Formular deutlich und gut les-
bar ausgefüllt ist (in Druckbuchstaben).             

Hinweis: Soweit Sie die Ableistung eines Dienstes im Rahmen der Punkt-
wertermittlung für die Zusätzliche Eignungsquote (ZEQ) oder das Aus-
wahlverfahren der Hochschulen (AdH-Quote) geltend machen wollen, 
muss der Dienst mindestens 11 Monate angedauert haben und im 
fachlich einschlägigen Bereich absolviert worden sein. Die fachliche Ein-
schlägigkeit ist dabei mit entsprechenden Unterlagen gegenüber Hoch-
schulstart nachzuweisen. So muss aus den Dienstnachweisen, die Sie bei 
Hochschulstart einreichen, eindeutig hervorgehen, dass die Tätigkeit, 
die Sie während des Dienstes ausgeübt haben, in einen inneren Zusam-
menhang mit dem von Ihnen angestrebten Studium gebracht werden 
kann. Möchten Sie bspw. Humanmedizin oder Zahnmedizin studieren, 
muss aus der Dienstbescheinigung und der darin enthaltenen Beschrei-
bung hervorgehen, dass Ihre Tätigkeit überwiegend medizinische Bezü-
ge aufgewiesen hat. Die bloße Annahme von Telefonaten oder die Orga-
nisation sozialer Veranstaltungen bei einem Dienstträger reichen hierzu 
z.B. nicht aus. Auch für die Studiengänge Tiermedizin* und Pharmazie 
muss eine fachliche Einschlägigkeit Ihrer abgeleisteten Tätigkeit eindeu-
tig aus der Dienstbescheinigung hervorgehen.

Musterformular 1 (Anlage Seite 23)

Wenn Sie einen freiwilligen Dienst, z.B. ein freiwilliges soziales (FSJ) 
oder ökologisches Jahr (FÖJ), einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) oder 
einen freiwilligen Wehrdienst absolviert haben bzw. noch absolvieren, 
benötigen Sie eine Bescheinigung. Diese sollte aussehen wie Muster-
formular 1.

Dieses Musterformular 1 können Sie ebenfalls verwenden, wenn Sie eine 
ehrenamtliche Tätigkeit mit einer Mindestdauer von 2 Jahren im fachlich 
einschlägigen Bereich geleistet haben und dies im Rahmen der ZEQ- 
und / oder AdH-Quote geltend machen wollen.

Musterformular 2 (Anlage Seite 25)

Wenn Sie eine einschlägige Berufstätigkeit mit einer Mindestdauer von 
12 Monaten nachweisen möchten, um dies im Rahmen der ZEQ- und/
oder AdH-Quote geltend zu machen, sollte der Nachweis aussehen wie 
Musterformular 2.

Musterformular 3 (Anlage Seite 26)

Zweitstudienbewerber*innen, die wissenschaftliche Gründe für ihr 
Zweitstudium geltend machen, müssen zusätzlich zum Zulassungsan-
trag unverzüglich ein Gutachten beantragen. Und zwar bei der Univer-
sität, die sie in ihrem Zulassungsantrag bei der erstmaligen Antragstel-
lung an erster Stelle genannt haben. Wenn Sie bei der Onlinebewerbung 
„wissenschaftliche Gründe“ angegeben haben, dann wird neben dem 
Zulassungsantrag auch das Formblatt für die Beantragung des Gutach-
tens in der PDF-Datei, die Sie zu Hause ausdrucken müssen, initiiert.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich habe bereits ein Studium abgeschlossen und beabsichtige nunmehr, im genannten Studiengang und zum angegebenen 
Semester ein Studium aufzunehmen:

Ich bitte Sie deshalb um die Erstellung eines Gutachtens, in dem Sie die Bedeutung der wissenschaftlichen Gründe für das Zweit-
studium bewerten. Ich versichere, dass ich für diesen Studiengang bei Hochschulstart keine andere Hochschule um die Erstellung 
eines Gutachtens gebeten habe.

Die Gründe habe ich auf einem gesonderten Blatt erläutert. Das Gutachten senden Sie bitte an:

hochschulstart.de, 44128 Dortmund.

Neben der amtlich beglaubigten Fotokopie meines Zeugnisses über mein abgeschlossenes Erststudium und der
schriftlichen Begründung habe ich folgende weitere Unterlagen beigefügt:

Musterformular 3

Aufnahme eines Zweitstudiums 
aus wissenschaftlichen Gründen

BID

Serviceteam

Datum / Unterschrift

Vorname, Name 

Straße

Persönliche Angaben:

PLZ / Wohnort

Telefon 

Name Hochschule 

Straße / Postfach

Hochschulpräferenzen 
(Senden Sie Ihre Bitte um Erstellung eines Gutachtens, mit den dazugehörigen Unterlagen, möglichst frühzeitig an die in erster Präferenz genannte Hochschule)

PLZ / Ort

Studiengang

Semesterangabe

Unterlagen
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